
 

 

FAQs zur Akademisierung 

(Stand: 02. November 2017) 

Themenfeld Notwendigkeit einer Akademisierung der Physiotherapie 

1. Warum setzt sich PHYSIO-DEUTSCHLAND so für die Akademisierung der 
Physiotherapie ein? 

Das Berufsfeld Physiotherapie steht in den nächsten Jahren vor der 
Herausforderung, die steigende Nachfrage nach physiotherapeutischen 
Leistungen zu bewältigen. Der größere Bedarf an Physiotherapie resultiert neben 
den demografischen Veränderungen auch aus dem medizinisch-technischem 
Fortschritt und den sich wandelnden Werten der Gesellschaft (Erhardt et al., 2015; 
Görres, 2013; Ewers et al., 2012; Hasseler, 2012; Dornmayr, 2003). Hinzu 
kommen gesundheitspolitische Forderungen nach der Etablierung 
evidenzbasierter Praxis, dem Aufbau genuiner Forschung und der Stärkung 
interdisziplinärer Versorgung verbunden mit einem veränderten 
Tätigkeitsspektrum (Meyer, 2015; Görres, 2013; Wissenschaftsrat, 2012; 
Sachverständigenrat Gesundheit, 2007). Die moderne Physiotherapie zeichnet 
sich durch die bio-psycho-soziale Orientierung, die Integration aktueller 
Erkenntnisse und der Partizipation der Patient*innen aus (Huber, 2012; Schoeb 
u. Bürge, 2012; Huber u. Cieza, 2007; Theobald, 2004). Gefragt sind Fach-, 
Management-, Wissenschafts- und Sozialkompetenzen, um im Sinne einer*s 
reflektierenden Praktiker*in auf die sich verändernden Tätigkeitsfelder und die 
individuellen Patient*innenbedürfnisse optimal eingehen zu können (Becker, 
2010; Räbiger, 2010; Elzer, 2009; Höppner, 2005; Groll et al., 2005). Auf der 
anderen Seite wird das Berufsfeld Physiotherapie für zukünftige und bereits 
ausgebildete Physiotherapeut*innen unattraktiver und ist gekennzeichnet durch 
eine hohe Abwanderung aus dem Beruf. Die Gründe für diese Entwicklung liegen 
vor allem in der schlechten Bezahlung, aber auch in der mangelnden beruflichen 
Perspektive, den vielen bürokratischen Vorgaben und der mangelnden Autonomie 
(HS Fresenius, 2017; Ripberger, 2015; Hügler, 2013). Der Deutsche Verband für 
Physiotherapie (ZVK) e.V. sieht in der Neustrukturierung des Berufsfeldes durch 
vollumfängliche hochschulische Qualifikation die Antwort auf die sich wandelnden 
Rahmenbedingungen, um auch zukünftig einen wichtigen und 
verantwortungsvollen Beitrag für die Patient*innenversorgung leisten sowie den 
kommenden Herausforderungen in Qualität und Quantität begegnen zu können. 
Darüber hinaus kann durch die Akademisierung eine Attraktivitätssteigerung des 
Berufsbildes erreicht und gleichzeitig ein wichtiger Schritt für die 
Professionsentwicklung getan werden. 
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2. Was erhofft sich PHYSIO-DEUTSCHLAND durch die Akademisierung? 

Das Berufsfeld Physiotherapie ist in den letzten Jahren zunehmend unattraktiver geworden, was nicht zuletzt die 
Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit (2017) eindrücklich bestätigt hat: Lediglich in Hamburg 
seien keine Anzeichen für einen Fachkräftemangel vorhanden, in fünf Bundesländern bestehen Anzeichen für 
einen Fachkräftemangel und in acht Bundesländern herrscht bereits Fachkräftemangel (für Bremen liegen 
aufgrund der kleinen Größenordnungen keine Daten vor) (Bundesagentur für Arbeit, 2017). Aktuell liegt die 
Engpassrelation aus Arbeitslosen und gemeldeten offenen Stellen bei 0,32 (Bußmann & Seyda, 2016). Zur 
Erläuterung: Auf einen Bewerber kommen 32 Stellenangebote. Diese Situation wird sich in den nächsten Jahren 
aufgrund der sinkenden Physiotherapieschüler*innenzahlen (Zöller, 2015), der Abbruchquoten in der Ausbildung 
(Welker et al., 2015) und der hohen Abwanderung aus dem Beruf (Ripberger, 2015; Hügler, 2013) verstärken. 
Neben der prekären nationalen Situation droht Deutschland auch, international den Anschluss zu verlieren. Es 
ist das einzige Land innerhalb der europäischen Union, in dem die physiotherapeutische Ausbildung an 
Berufsfachschulen angesiedelt ist. Zudem gehen aufgrund der fehlenden akademischen Anbindung von 
Deutschland nur geringe Forschungsimpulse aus (Schämann, 2006; Stange, 2006). Aus Sicht des Deutschen 
Verbandes für Physiotherapie (ZVK) e.V. führt die vollumfängliche hochschulische Qualifikation, neben einer 
professionellen und evidenzbasierten Patient*innenversorgung, zu einer Attraktivitätssteigerung des Berufes, zu 
einer sich entwickelnden Forschungslandschaft, zur Weiterentwicklung der Profession und somit auch zur 
Sicherung der Zukunft der deutschen Physiotherapie.  

3. Was ist der Vorteil eines Studiums gegenüber der Ausbildung an einer Fachschule ? 

Das Ausbildungsziel des Bachelorstudiums als Berufseinstiegslevel ist die*der reflektierende Praktiker*in auf dem 
Niveau des DQR 6 (AK DQR, 2011). Dies beinhaltet neben den berufsspezifischen, praktischen Kompetenzen 
auch kognitive Fähigkeiten wie eigenständiger, kritischer Wissenserwerb, vernetztes Denken, Eigenmanagement 
und –verantwortung sowie Reflexions- und Problemlösefähigkeit, die als Attribute der hochschulischen 
Qualifikation gesehen werden. Darüber hinaus ist eines der wichtigsten Merkmale der akademischen Ausbildung 
die Entwicklung von wissenschaftlichen Kompetenzen, die eine kritische Auseinandersetzung und 
Evidenzbewertung von physiotherapeutischen Methoden ermöglichen (Küther, 2013; Müller-Gartner u. 
Salchinger, 2012; Öhlinger, 2008; Kool u. Niedermann, 2006; Theobald, 2004; ER-WCPT, 2003; Hauenstein, 
2003). Die Berufsfachschulen legen ihren Schwerpunkt in der Regel auf den Erwerb therapeutischer 
Handlungskompetenzen. Hierbei wird auf etabliertes Wissen und Können zurückgegriffen, ohne dem 
Bildungsauftrag gerecht zu werden, ein kritisch-reflektierendes Bewusstsein zu schaffen und wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu integrieren. Die Herausbildung von wissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen fehlt oftmals 
vollständig, und auch die Orientierung hin zu evidenzbasierter Physiotherapie ist durch die fehlende Verknüpfung 
von Forschung und Lehre nicht möglich. Dadurch können Berufsfachschulen nur schwerlich einen Beitrag zur 
Professionsentwicklung leisten (Huber, 2012; Becker, 2010; Höppner, 2009 Theobald, 2004). Die Überprüfung 
und Weiterentwicklung der eigenen Therapie kann aber nur aus dem Berufsfeld selbst erfolgen, hier liegt eine 
der großen Chancen der akademischen Qualifikation. Durch die wissenschaftlich fundierte Ausbildung erlangen 
studierte Physiotherapeut*innen nicht nur die Kompetenzen, um Wirksamkeitsnachweise zu erbringen, sondern 
können die Patient*innenversorgung individueller und effizienter durch Anwendung von evidenzbasierten 
Verfahren gestalten (Huber, 2012; Becker, 2010; Klemme et al., 2007; Groll et al., 2005). 



 

 

4. Soll die Berufszulassung als Physiotherapeut*in künftig nur noch durch ein grundständiges Studium der 
Physiotherapie erlangt werden können oder soll parallel die Möglichkeit einer berufsfachschulischen 
Ausbildung bestehen bleiben? 

Der Deutsche Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V. setzt sich, wie auf der Gesamtvorstandssitzung in Leipzig 
im März 2017 beschlossen, für die „[…] vollumfänglich hochschulische (Primär)-Qualifikation als Zugang zum 
Berufsfeld […]“ (PHYSIO-DEUTSCHLAND, 2017a) ein. (Siehe hierzu auch die Pressemeldung vom 24.03.2017, 
abzurufen unter https://www.physio-deutschland.de/fachkreise/news-bundesweit/einzelansicht/artikel/PHYSIO-
DEUTSCHLAND-richtungsweisende-Gesamtvorstandssitzung-in-Leipzig.html [14.08.2017]). Dies bedeutet, 
dass langfristig die physiotherapeutische Ausbildung nur noch auf akademischem Wege möglich sein soll und 
die Ausbildung an Berufsfachschulen im Rahmen einer Übergangsperiode auslaufen soll. 

5. Welche Aufgabenbereiche sehen die einzelnen akademischen Qualifikationsniveaus vor? 

Entsprechend der Bologna-Deklaration erfolgt die Akademisierung in einem zwei-zyklischem System, wobei der 
Bachelor als erster akademischer Zyklus relevant für den Berufszugang ist (EHEA, 1999). Der erfolgreiche 
Abschluss des Bachelor-Studiums soll zu einer selbstständigen, wissenschaftlich orientierten und kritisch-
reflektierenden physiotherapeutischen Tätigkeit in der Patient*innenversorgung in der Prävention, Kuration, 
Rehabilitation und Palliation befähigen (AG MTG, 2016a; ENPHE, 2012). In dem zweiten Zyklus, der sich an den 
erfolgreichen Abschluss des ersten Zyklus anschließen kann, soll die Spezialisierung in Form von Master 
und/oder Promotion erfolgen (EHEA, 1999). Dies kann sowohl in den Bereichen Leitung, Forschung und Lehre 
geschehen (HVG, 2014) als auch anwendungsorientiert für herausgehobene klinische Tätigkeiten (AG MTG, 
2016a; Stange, 2006). Insbesondere die Promotion soll Veränderungen und Neuerungen in Forschung und 
Praxis anstoßen und bewirken und gleichzeitig die Physiotherapie als Profession weiterentwickeln (AG MTG, 
2016b; Europäische Kommission, 2008). 

6. Werden berufsfachschulisch ausgebildete Physiotherapeut*in dann Physiotherapeut*innen zweiter Klasse? 

In der Akademisierung liegt die Chance, dass u.a. durch die Entwicklung von Wissenschaft und Berufsethik eine 
gemeinsame physiotherapeutische Identität entsteht (Klemme et al., 2007). Die Akademisierung muss also nicht 
zu einer Spaltung der Berufsgruppe führen, im Gegenteil, der gesamte Berufsstand kann vom verstärkten 
Transfer von bisher ungenutztem Wissen in die Praxis (Huber, 2012) und der Entstehung neuer Tätigkeitsprofile 
(Scherfer, 2015) profitieren. Neben einer vertikalen wird es auch zu einer horizontalen Ausdifferenzierung des 
Berufes kommen, die vielfältige Arbeitsfelder bietet (Scherfer, 2015). Eine Spaltung der Berufsgruppe soll auch 
durch die berufsrechtliche Gleichstellung von fachschulisch und akademisch ausgebildeten 
Physiotherapeut*innen im Sinne eines Bestandsschutzes und die Möglichkeit zum nachträglichen Titelerwerb 
verhindert werden (siehe hierzu Themenfeld Nachträglicher Titelerwerb und Bestandsschutz). 

7. Was bedeutet primärqualifizierend, ausbildungsintegrierend, berufsbegleitend studieren? 

Die deutsche physiotherapeutische Studienlandschaft ist momentan durch eine starke Heterogenität 
gekennzeichnet, was sich auch in den Studiengangsmodellen widerspiegelt (Walkenhorst, 2011). So lassen sich 
drei Modelle unterscheiden: Studiengänge anstelle einer berufsfachschulischen Ausbildung = 
primärqualifizierend, Studiengänge parallel zur Ausbildung = ausbildungsintegrierend bzw. 
ausbildungsbegleitend und Studiengänge nach der Ausbildung = berufsbegleitend. Erstere sind seit Einführung 



 

 

der Modellklausel in das Berufsgesetz der Physiotherapeut*innen im Jahr 2009 möglich und erlauben ein Studium 
ohne vorausgehende oder begleitende Berufsfachschulausbildung. Diese primärqualifizierenden oder auch 
grundständig genannten Studiengänge werden in Konzeption und Durchführung von Hochschulen verantwortet 
und ermöglichen den Erwerb von Berufszulassung und akademischem Grad (PHYSIO-DEUTSCHLAND, 2017d). 
Studiengänge, bei denen Ausbildung und Studium zeitlich überlappen, sind ausbildungsbegleitend oder 
ausbildungsintegrierend möglich, wobei die Begrifflichkeiten zum Teil nicht klar voneinander abgegrenzt werden. 
Bei einem ausbildungsbegleitenden Studiengang erfolgen Studium und Berufsausbildung parallel, ohne dass es 
eine Verzahnung auf Ebene der beteiligten Institutionen und/oder der Inhalte gibt. Diese Verzahnung ist bei 
ausbildungsintegrierenden Studiengängen gegeben. Unterschiede in den dualen Studiengängen bestehen auch 
hinsichtlich des Umfangs der Anrechnung der Ausbildung. Gemeinsam ist den Studiengängen, dass nach 
Abschluss der Ausbildung noch Studiensemester an der Hochschule absolviert werden (PHYSIO-
DEUTSCHLAND, 2017d; Wissenschaftsrat, 2013). Die dritte Form der Studiengänge ist nach Abschluss der 
Ausbildung angesiedelt. In vielen Hochschulen ist es möglich, einen Teil der Ausbildung anrechnen zu lassen, 
so dass sich die Studiendauer verkürzt. Oft ist hierfür allerdings eine Einstufungsprüfung Voraussetzung. Die 
Studiengänge können berufsbegleitend oder als Vollzeitstudium angeboten werden (Elzer & Sciborski, 2005). 

Themenfeld Rahmenbedingungen der Akademisierung 

8. Wie soll der Akademisierungsprozess vollzogen werden? 

Die Umstellung auf vollumfängliche hochschulische Qualifikation soll in einem allmählichen 
Transformationsprozess geschehen, in dessen einzelne Konvergenzphasen alle Berufsangehörigen 
angesprochen und mitgenommen werden. Dies würde auch ein längeres Nebeneinander unterschiedlicher 
Qualifikationen für den Berufseinstieg bedeuten. Die Professionalisierungsmatrix Physiotherapie (PromPT) 
(PHYSIO-DEUTSCHLAND, 2017b) sieht hierfür einen zeitlichen Horizont von ca. zehn Jahren vor. 

9. Wann endet die Evaluationsphase der Modellstudiengänge und was geschieht danach? 

Gemäß der Entscheidung des Bundestags, die Modellstudiengänge bis 2021 weiterlaufen zu lassen (Bundestag, 
2016), wird die Modellphase in gut vier Jahren enden und somit die endgültige Entscheidung über die 
Modellstudiengänge im Laufe der aktuellen Legislaturperiode fallen. Wie diese ausfallen wird, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht absehbar, sie wird aber im Wesentlichen davon abhängen, wie die Ergebnisse der 
Evaluationen der Modellstudiengänge aussehen werden. 

10. Sollen die Möglichkeiten des ausbildungsintegrierenden/ausbildungsbegleitenden und des 
berufsbegleitenden Studiums bestehen bleiben? 

Der angestrebte Akademisierungsprozess sieht ein primärqualifizierendes Studium als alleinigen Zugang zum 
Berufsfeld und Optionen zum nachträglichen Titelerwerb für altrechtlich ausgebildete Therapeut*innen vor. Die 
momentan existierenden, vielfältigen Studienmöglichkeiten und die unterschiedlichen Anrechnungsmodalitäten 
für eine vorherige Ausbildung bei berufsbegleitenden Studiengängen würden obsolet werden. Somit bietet der 
Akademisierungsprozess auch die Chance, die heterogene Studienlandschaft in Deutschland zu vereinheitlichen 
(Walkenhorst, 2011). 



 

 

11. Gibt es bereits Curricula und wenn ja, welche Inhalte sehen sie z.B. hinsichtlich den Anteilen von Praxis und 
Theorie vor?  

Aktuell existiert noch kein Curriculum, welches speziell für die vollumfängliche hochschulische Qualifikation 
entwickelt wurde. Im Sinne der Qualitätssicherung der Ausbildung ist anzustreben, dass ein einheitliches 
Curriculum für die einzelnen akademischen Institutionen gelten sollte. Um dieses Curriculum methodisch 
didaktisch sinnvoll zu gestalten, bedarf es einer eigenen Fachdidaktik Physiotherapie, welche Pädagogik und 
beruflich-fachliche Aspekte verknüpft (Walkenhorst, 2003). Weiterhin sollte das neue Curriculum derart gestaltet 
sein, dass auch die zukünftigen, akademisch ausgebildeten Physiotherapeut*innen über die notwendigen 
Kompetenzen verfügen, um im Direktzugang zu arbeiten (WCPT, 2011; ER-WCPT, 2003). Anregungen für die 
Gestaltung des Curriculums können die Curricula der primärqualifizierenden Modellstudiengänge bieten, die aber 
derzeit auch der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten von 1994 Rechnung tragen 
müssen und daher nur wenig Gestaltungsfreiraum haben (MPhG, 2016). 

12. An welchen Standorten soll studiert werden können? 

Studienplätze sollen flächendeckend in allen Bundesländern entstehen und dabei, entsprechend des Gutachtens 
des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR Gesundheit) (2007), 
auch an medizinischen Fakultäten und Hochschulen angesiedelt sein. Die damit verbundene Anbindung an 
Patient*innenversorgung und Forschungseinrichtungen soll die Evidenzbasierung und die Weiterentwicklung der 
Physiotherapie positiv beeinflussen (Zalpour u. von Piekartz, 2011) und zugleich der Entwicklung einer besseren 
interdisziplinären Zusammenarbeit für eine effektive und effiziente Gesundheitsversorgung fördern (SVR 
Gesundheit). Der Aufbau der Studienplätze sollte sich in erster Linie auf die staatlichen Hochschulen 
konzentrieren, um zum einen den angehenden Physiotherapeut*innen eine kostenfreie Ausbildung zu 
ermöglichen und zum anderen die Qualität der Ausbildung hinsichtlich z.B. Ressourcenausstattung, Lehrkräften, 
Curriculum und Forschungsorientierung zu gewährleisten (Zalpour u. von Piekartz, 2011). 

13. Werden Physiotherapie-Studierende den übrigen Studierenden gleich gestellt? 

Mit der Immatrikulation an einer Hochschule oder Universität sollen die Studierenden der Physiotherapie 
Studierendenstatus bekommen und somit die gleichen Rechte (z.B. Vergünstigungen wie Verkehrssondertarife, 
Benutzung der Mensen, spezielle Versicherungsbeiträge) und Pflichten (z.B. Bezahlung von Semesterbeiträgen, 
Krankenversicherungspflicht) erhalten wie alle anderen Studierenden (Lindner, 2016). 

14. Wie werden die Ausbildungszentren einbezogen? 

Die Umstellung des Ausbildungssystems hin zu einer vollumfänglichen hochschulischen Qualifikation wird 
Veränderungsprozesse anstoßen, die Umbrüche und Neuorientierung mit sich bringen werden. Aufgrund der 
schrittweisen Wandlung der Ausbildung über mehrere Jahre werden die Ausbildungszentren Zeit haben, sich auf 
diesen Prozess einzustellen und zu reagieren. Eine Möglichkeit des Einbezugs der bisherigen 
Ausbildungszentren, die immer wieder diskutiert wird, ist die Mitwirkung an der praktischen Ausbildung (Pust, 
2016; Burchert, 2011; Funk, 2008). Die bisherigen Berufsfachschulen könnten im Sinne von Lehr- und 
Forschungsambulanzen an der praktischen Ausbildung mitwirken und somit die Verknüpfung von Wissenschaft 
und Praxis fördern (Pust, 2016). 



 

 

15. Wird nach Einführung der Akademisierung, den Regierungspräsidien die Verantwortung in Bezug auf die 
staatliche Prüfung entzogen? 

Die aktuelle Ausbildungs- und Prüfungssituation in der Physiotherapie ist geprägt von Uneinheitlichkeit und 
Qualitätsunterschieden (Dielmann, 2013; Weyland & Klemme, 2013). Das liegt zum einen an dem fehlenden, für 
alle ausbildenden Einrichtungen verbindlichen Curriculum und zum anderen an den mangelnden einheitlichen 
Vorgaben hinsichtlich des Personals an diesen Einrichtungen (Funk, 2008; Theobald, 2004). Die staatliche 
Aufsicht über die Prüfungen gibt der Physiotherapie einen besonderen Status in der Gesundheitsversorgung, 
z.B. gegenüber den Sporttherapeut*innen. Dieser Zusammenhang wird sich durch die Akademisierung nicht 
zwingend ändern, bietet aber die Chance, die Heterogenität in Ausbildung und Prüfung durch einheitliche und 
verbindliche Vorgaben zu minimieren. Der Ausgestaltung einer neuen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
wird es überlassen sein, die Art der staatlichen Prüfung und die Verantwortung zwischen Hochschule und 
aufsichtsführender Behörde neu zu definieren. Erstrebenswert ist ein Modell, in welchem nach der Absolvierung 
aller Bachelormodule die staatliche Prüfung als bestanden anzusehen ist, und dies von der Behörde durch eine 
entsprechende Urkunde bestätigt wird. 

Themenfeld Nachträglicher Titelerwerb und Bestandsschutz 

16. Müssen ab Einführung der bundesweiten grundständigen Akademisierung die nicht akademisierten 
Physiotherapeuten*innen verpflichtend einen Bachelorgrad erwerben? 

Für alle Physiotherapeut*innen, die zum Zeitpunkt der Umstellung bereits fertig ausgebildet sind bzw. sich in der 
Ausbildung befinden, greift der Bestandsschutz, sie sollen ihre Berufszulassung mit allen sich daraus ergebenden 
Rechten und Pflichten behalten. Selbstverständlich sollen Wege geschaffen werden, durch die altrechtlich 
ausgebildete Physiotherapeut*innen auf freiwilliger Basis niederschwellig einen Bachelorgrad erwerben können. 
Der nachträgliche Titelerwerb soll eine Option darstellen, keinesfalls eine Voraussetzung für die weitere 
Berufsausübung. Gemäß der Bologna-Deklaration ist ein Bachelorgrad aber notwendig, um ein weiterführendes 
Master-Studium aufzunehmen (EHEA, 1999). Wie der nachträgliche Titelerwerb im Einzelnen aussehen soll, 
bedarf der Klärung; das Schweizer Modell kann hierbei sicherlich Anregung bieten. Dieses sieht eine Berufspraxis 
im Umfang von mindestens 75% für mindestens zwei Jahre sowie einen Nachdiplomkurs auf Hochschulniveau 
mit 10 Creditpoints, eine Weiterbildung der „Positivliste“ mit mindestens 200 Lektionen oder eine kombinierte 
Weiterbildung mit fachlichen und wissenschaftlichen Anteilen mit mindestens 5 Creditpoints/100 Lektionen vor 
(SBFI, 2015; Luomajoki & Schämann, 2008). 

17. Was bedeutet „Bestandsschutz“ und wie ist er angedacht? 

Bestandsschutz bedeutet im Kontext der Akademisierung, dass Berufsangehörige, die ihre Berufszulassung auf 
Grundlage der vor der Ausbildungsreform geltenden Rechtsnormen erworben haben bzw. erwerben werden, 
diese nicht durch die Ausbildungsreform verlieren werden (Scherfer, 2004). Der Bestandsschutz zielt auf eine 
rechtliche Gleichstellung von altrechtlich ausgebildeten Physiotherapeut*innen und Physiotherapeut*innen mit 
Bachelor ab und soll garantieren, dass die altrechtlich ausgebildeten Physiotherapeut*innen weiterhin an der 
Patient*innenversorgung teilhaben dürfen. Der akademische Grad darf nicht zu einer berufsrechtlichen 
Ungleichbehandlung führen. Ein erweiterter Bestandsschutz sieht Übergangsregelungen für diejenigen vor, die 
sich in der Ausbildung befinden, und die es ihnen ermöglicht, die Ausbildung nach den bisherigen Vorgaben 
abzuschließen (AK Berufsgesetz, 2016; Muzar, 2016). 



 

 

18. Haben Praxiseinrichtungen von zugelassenen Heilmittelerbringer*innen Bestandsschutz? 

Die Zulassung zur Abgabe von Heilmitteln ist entsprechend §124 Abs.2 SGB V an Personen gebunden, die 
neben der erforderlichen Ausbildung auch die entsprechende Praxisausstattung zur zweckmäßigen und 
wirtschaftlichen Leistungserbringung nachweisen können (Bundestag, 1988). Demnach hat die Praxis als solche 
keinen Bestandsschutz, sondern die zugelassenen Heilmittelerbringer*innen als Personen. Der geplante 
Bestandsschutz bzw. der erweiterte Bestandsschutz soll für altrechtlich ausgebildete Physiotherapeut*innen bzw. 
sich in Ausbildung befindliche Physiotherapeut*innen gelten und garantieren, dass diese rechtlich den 
akademisch ausgebildeten Physiotherapeut*innen gleichgestellt werden (AK Berufsgesetz, 2016; Muzar, 2016). 

Themenfeld Berufsfeld studierter Physiotherapeut*innen 

19. Bekommen Physiotherapeut*innen mit Bachelor-Abschluss genauso gut einen Job wie Therapeut*innen mit 
Abschluss an einer Berufsfachschule? 

Die Aussichten, nach einem Studium einen Job zu bekommen, sind momentan genauso exzellent wie nach der 
Berufsfachschule, da die Nachfrage nach Physiotherapeut*innen aktuell deutlich höher ist als das Angebot, wie 
die aktuelle Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit (2017) belegt. Demnach kommen auf 100 
offene Stellen nur 34 arbeitssuchende Physiotherapeut*innen und auch die Vakanzzeit von 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen liegt 44% über dem Durchschnitt (Bundesagentur für Arbeit, 2017). 
Akademisch ausgebildete Physiotherapeut*innen brauchen sich also keine Sorgen zu machen, einen Job zu 
bekommen, im Gegenteil, sie werden dringend gebraucht. Die ersten Absolvent*innenbefragungen und die 
Erfahrungen der Hochschulen zeigen, dass akademisch ausgebildete Physiotherapeut*innen sehr gut auf dem 
Arbeitsmarkt ankommen. So werden unter anderem die diagnostischen Kompetenzen und die kritische 
Reflexionsfähigkeit von potentiellen Arbeitsgebern geschätzt (Oldenburg, 2014; Hluchy u. Zalpour, 2011). 

20. Können studierte Physiotherapeut*innen ohne ärztliche Verordnung behandeln? 

Die hochschulische Qualifikation an sich berechtigt nicht automatisch zur Arbeit im Direktzugang, allerdings 
zeigen die Erfahrungen aus anderen Ländern, dass dort die Umstellung der Ausbildung auf Hochschulniveau der 
Einführung des Direktzugangs vorausging und somit überhaupt erst ermöglicht hat (Moore, 2011; Leinich, 2007; 
Himmelsbach, 2006). Auch die deutsche Bundesregierung sieht aktuell die Physiotherapie-Ausbildung als nicht 
ausreichend für die Arbeit ohne ärztliche Verordnung an (Bundesregierung, 2016). Mit der Umstellung der 
Ausbildung und dem Erwerb von Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen gemäß des Deutschen 
Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (AK DQR, 2011), der WCPT guideline for physical therapist 
professional entry level education (WCPT, 2011) sowie des European Physiotherapy Benchmark Statements 
(ER-WCPT, 2003) sollen die Voraussetzungen entwickelt werden, um im Direktzugang tätig werden zu können 
(Konrad et al., 2015; Rohrbach et al., 2013). 

21. Werden nur die akademisierten Physiotherapeut*innen den Direktzugang erhalten? 

Der deutschen Physiotherapie-Ausbildung mangelt es aktuell an den nötigen Qualifikationen, um eine Arbeit im 
Direktzugang innerhalb des Systems der gesetzlichen Krankenversicherungen zu ermöglichen 
(Bundesregierung, 2016), daher sollen durch die Umstellung auf die vollumfängliche hochschulische Qualifikation 
die notwendigen Voraussetzungen (AK DQR, 2011; WCPT, 2011; ER-WCPT, 2003) geschaffen werden. Dies 



 

 

soll aber nicht dazu führen, dass nur akademisch ausgebildete Physiotherapeut*innen als First Contact 
Practitioner tätig werden können. Vielmehr soll jede*r Physiotherapeut, der eine Arbeit im Direktzugang anstrebt, 
die Möglichkeit haben, durch eine Nachqualifizierung die benötigten Kompetenzen, v.a. Differenzialdiagnostik 
und Screening nach dem Flaggenkonzept (Leemrijse et al., 2008), zu erwerben. Dies gilt auch für 
Physiotherapeut*innen, die ihren akademischen Abschluss bereits im aktuellen System erworben haben, da 
durch die inhaltliche und qualitative Heterogenität (Walkenhorst, 2011; Elzer u. Sciborski, 2004) nicht 
sichergestellt ist, dass alle diese Studiengänge die nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten für den Direktzugang 
vermitteln. Daher sollen die zukünftigen primärqualifizierenden Studiengänge einheitlich so gestaltet werden, 
dass die Physiotherapeut*innen als autonome, wissenschaftlich-reflektierende Prakitker*innen Screening- und 
Clinical-Reasoning-Prozesse beherrschen und somit sowohl auf Heilmittelverordnung als auch davon 
unabhängig arbeiten können (WCPT, 2011; ER-WCPT, 2003). Selbstverständlich soll die Option der Tätigkeit im 
Direktzugang auch allen anderen Physiotherapeut*innen mit und ohne vorheriges Studium ermöglicht werden, 
weswegen Nachqualifizierungsangebote entwickelt werden sollen. Einen Umweg zur Arbeit im Direktzugang, 
allerdings nur im Selbstzahlerbereich, besteht bereits heute mit der sektoralen Heilpraktikererlaubnis. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat 2009 entschieden, dass die Heilpraktikererlaubnis auf die Ausübung der 
Physiotherapie beschränkt werden kann (BVerwG, 2009); seit 2013 ist es möglich, diese Erlaubnis auch ohne 
Zusatzausbildungen nur aufgrund der Aktenlage und ohne Kenntnisprüfung durch das zuständige 
Gesundheitsamt zu erhalten (BVerwG, 2013).  

22. Können studierte Physiotherapeut*innen Zertifikatsrezepte annehmen, ohne zusätzlich noch ein Zertifikat 
erwerben zu müssen? 

Die besonderen Maßnahmen in der Physiotherapie gemäß Anlage 3 der Rahmenempfehlungen nach §125 Abs. 
1 SGB V (Spitzenverbände der Krankenkassen & Spitzenorganisationen der Heilmittelerbringer auf 
Bundesebene, 2005) dürfen im Zuge der Qualitätssicherung nur von entsprechend weitergebildeten 
Physiotherapeut*innen abgegeben werden. Das primärqualifizierende Studium als Zugang zum Berufsfeld würde 
daran per se nichts ändern, allerdings soll im Zuge der notwendigen Novellierung der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung auch die Integration einiger Zertifikatspositionen wie z.B. Krankengymnastik am Gerät, 
Manuelle Lymphdrainage oder Rückenschule in die hochschulische Ausbildung diskutiert werden (PHYSIO-
DEUTSCHLAND, 2017b). 

23. Könnten studierte Physiotherapeut*innen spezielle Weiterbildungen, z.B. aus den Bereichen Forschung und 
Kommunikation, übernehmen? 

Die Konzeption und Implementierung von Weiterbildungen, sei es aus dem klinisch-therapeutischen Themenfeld, 
dem Forschungsbereich oder dem Spektrum der Soft Skills, könnte ein Aufgabenfeld akademisierter 
Physiotherapeut*innen werden. Allerdings erwerben Physiotherapeut*innen erst mit dem Master die notwendigen 
Kompetenzen im Bereich Lehre und Pädagogik (AG MTG, 2016b; VLL, 2009), so dass im Sinne der 
Qualitätssicherung diese speziellen Weiterbildungen von Master-Absolventen  abgehalten werden sollten. Dies 
gilt insbesondere für Weiterbildungen im Bereich der Forschung, da neben den pädagogischen Skills auch die 
Forschungs-Skills erst im Masterstudium erworben werden (AG MTG, 2016b; VLL, 2009). Neben dem Bereich 
der Weiterbildung soll natürlich auch die Ausbildung von (Bachelor-)Physiotherapeut*innen einem qualitativ 
hochwertigen und bundesweit einheitlichen Standard entsprechen, weswegen hier ebenfalls 
Masterabsolvent*innen für die Lehre eingesetzt werden sollen. In einigen Bundesländern existieren bereits 



 

 

derartige Regelungen, nach denen Lehrkräfte an Ausbildungseinrichtungen ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium mit pädagogischem Schwerpunkt vorweisen müssen (PHYSIO-DEUTSCHLAND, 2014). 
Durch die Umstrukturierung der Ausbildung würden die Qualitätsanforderungen an Lehrende durch die 
Landeshochschulgesetze geregelt werden. 

24. Werden akademisierte Physiotherapeut*innen besser bezahlt? 

Gemäß der Definition des Weltverbandes für Physiotherapie ist das Ausbildungsziel von Bachelor-
Physiotherapeut*innen als reflektierende Praktiker*innen die Versorgung von Patient*innen (WCPT, 2011). Ihr 
Aufgabenspektrum ähnelt also dem der Physiotherapeut*innen mit berufsfachschulischem Abschluss, weswegen 
die Gehälter vergleichbar sind. Mitunter übernehmen akademisch ausgebildete Physiotherapeut*innen nach 
ihrem Studium zusätzliche Aufgaben, für die sie zum Teil auch anders entlohnt werden (Hluchy u Zalpour, 2011). 
Werden herausgehobene oder spezialisierte Tätigkeiten auf Ebene eines Masterabschlusses oder einer 
Promotion ausgeübt, schlägt sich das in der Regel auch in der Bezahlung nieder. 

Themenfeld Ausland 

25. Hilft der Bachelor-Abschluss Physiotherapeut*innen, die einige Zeit im Ausland arbeiten möchten? 

Die deutsche Physiotherapieausbildung in ihrer jetzigen Form wird in vielen Ländern nicht oder nur mit 
entsprechenden Zusatznachweisen anerkannt (Stange, 2006; Theobald, 2004). Allerdings sind die 
Schwierigkeiten der Anerkennung auch mit den aktuellen deutschen Studienabschlüssen noch nicht überwunden 
(Stange, 2006). In der Überführung der berufsfachschulischen Ausbildung in die vollumfängliche hochschulische 
Qualifikation liegt die Chance, die Studiengänge durch ein einheitliches Profil vergleichbar zu machen sowie an 
die Empfehlungen des Weltverbandes (WCPT, 2011) anzupassen und dadurch die Anerkennung zu erleichtern. 

26. Werden Studiengänge aus dem Ausland in Deutschland gleichwertig anerkannt? 

Eine allgemeingültige Antwort kann hierauf nicht gegeben werden und hängt u.a. von dem Land ab, in dem der 
Studienabschluss erworben wurde. Grundsätzlich greift für im europäischen Ausland erworbene 
Studienabschlüsse, die sog. Lissabon-Konvention, welche Regelungen für die Anerkennung von Studienzeiten 
und Hochschulqualifikationen enthält (Europarat, 1997). Deutschland hat die Konvention in ein entsprechendes 
Bundesgesetz überführt (Bundestag, 2007). Für die Anerkennung bzw. Anrechnung von Studien- und 
Prüfungsleistungen bei einer geplanten Aufnahme eines weiterführenden Studiums ist die jeweilige Hochschule 
zuständig, bei der das Studium weitergeführt werden soll. Für die Führung des ausländischen Hochschulgrades 
sind die Bundesländer zuständig, die Regelungen hierfür finden sich in den Landeshochschulgesetzen (KMK, 
2017). Ist der im Ausland erworbene Studienabschluss berufsqualifizierend bzw. soll mit dem Abschluss in 
Deutschland eine Berufszulassung als Physiotherapeut*in erwirkt werden, sind auch die Richtlinie über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen der Europäischen Union (Europäisches Parlament u. Europarat, 2005) 
und das deutsche Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen (Bundestag, 2011) von Bedeutung. Da der Beruf Physiotherapeut*in zu den reglementierten 
Berufen zählt, ist eine Gleichwertigkeitsfeststellung der Berufsqualifikation nötig (Bundestag, 2011; Europäisches 
Parlament u. Europarat, 2005). 

Themenfeld  Berufspolitik 



 

 

27. Gibt es Bestrebungen, im Zuge der vollumfänglichen hochschulischen Qualifizierung einen Verband für 
studierende und studierte Physiotherapeut*innen zu gründen? 

Der Deutsche Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V. versteht sich als Interessensvertretung für alle 
Physiotherapeut*innen unabhängig von ihrem Ausbildungsweg (PHYSIO-DEUTSCHLAND, 2017c). Dieses 
Selbstverständnis wird auch während und nach dem Transformationsprozess hin zur vollumfänglichen 
hochschulischen Qualifikation bestehen bleiben. Die Gründung eines neuen Verbandes speziell für studierte 
Physiotherapeut*innen ist daher nicht notwendig. Gleichwohl kann aber über Möglichkeiten nachgedacht werden, 
wie sich innerhalb des Verbandes alle Interessensgruppen gehört fühlen, z. B. durch die Einsetzung von 
Arbeitskreisen speziell für studierte und/oder altrechtlich ausgebildete Physiotherapeut*innen. 

28. Ist der Akademisierungsprozess ein Wegbereiter oder ein Hemmschuh für die Verkammerung? 

Die Gründung einer Kammer für Physiotherapeut*innen ist nicht an die vollumfängliche hochschulische 
Qualifikation gebunden und somit nicht automatisch Folge dieses Transformationsprozesses. Allerdings sind 
sowohl die Ausbildung auf akademischem Niveau als auch eine hohe berufliche Autonomie, wie sie mit einer 
Berufskammer gegeben wäre, wichtige Merkmale einer Profession (Kraus, 2012). Die deutsche Physiotherapie 
hat sich auf den Weg gemacht, über die Akademisierung eine Profession zu werden (Klemme et al., 2007). Im 
Hinblick auf die Professionsentwicklung kann die Akademisierung daher als Wegbereiter für eine Verkammerung 
angesehen werden. Darüber hinaus könnte eine Verkammerung im Zuge der Akademisierung sinnvoll, wenn 
nicht sogar notwendig sein, um an gesundheitspolitischen Entscheidungsprozessen beteiligt zu sein, die 
Ausbildung zu überwachen, und um auf Augenhöhe mit den anderen (verkammerten) Berufen im 
Gesundheitswesen zu kommunizieren (Oldenburg, 2016; Stöver, 2008; Wolf, 2004). 

29. Wie verändern sich die Lohnstufen in Tarifverträgen und wer verhandelt diese im Sinne der 
Physiotherapeut*innen? 

Aktuell erfolgt die Eingruppierung von Physiotherapeut*innen zumeist in die Entgeltgruppen E5 bis E8 (ver.di, 
2016). Mit dem Rundschreiben des Bundesinnenministeriums vom 03.Mai 2010 (BMI, 2010) wurde festgelegt, 
dass Bachelorabschlüsse die Anforderungen einer abgeschlossenen (Fach)Hochschulausbildung erfüllen. Somit 
könnten Physiotherapeut*innen, deren Berufseinstiegsqualifikation zukünftig der Bachelorgrad sein soll, in den 
Entgeltgruppen E9 bis E12 eingruppiert werden. Die Voraussetzungen für eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulausbildung und somit die Eingruppierung in E13 bis E15 sind erst mit einem 
Masterabschluss erfüllt (BMI, 2010). Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Eingruppierung im TVöD sich 
nicht nach der Qualifikation sondern nach den auszuübenden Tätigkeiten richtet. 

Fragen an die Politik 

30. Von welchen realistischen Zeiträumen kann man für die Umstellung auf die vollumfängliche hochschulische 
Qualifikation (grundständige Studiengänge) ausgehen? 

Die Professionalisierungsmatrix Physiotherapie (PromPT) (PHYSIO-DEUTSCHLAND, 2017) sieht hierfür 
einen zeitlichen Horizont von ca. zehn Jahren vor.  
Gemäß der Entscheidung des Bundestags, die Modellstudiengänge bis 2021 weiterlaufen zu lassen 



 

 

(Bundestag, 2016), wird die Modellphase in gut vier Jahren enden und somit die endgültige Entscheidung 
über die Modellstudiengänge im Laufe der aktuellen Legislaturperiode fallen. 

 

31. Wie viele Studienplätze wird es geben? 

Wesentlich für die Planung der Bundesländer, den Erhalt und die Ausweitung der derzeit 13 
primärqualifizierenden Studiengänge anzugehen, wird die Entscheidung des Bundestages sein, die 
Modellklausel nach 2021 abzuschaffen - zugunsten der Überführung in Regelstudiengänge.  

32. Wird jedes Bundesland einen Studiengang erhalten? 
Dies wird in der Entscheidung der Bundesländer zusammen mit deren Hochschulen liegen. Derzeit gibt es 
in neun Bundesländern insgesamt 13 primärqualifizierende Studiengänge, davon sind sieben staatlich und 
sechs an privaten Hochschulen angesiedelt.  

33. Wo werden die Studiengänge angedockt? (Medizin. Hochschule, Fachhochschule, Universität) 
Diese Möglichkeiten kann es vom Grundsatz weiterhin geben, wobei wie jetzt auch die Mehrzahl der 
Studiengänge an Hochschulen (neuer Begriff anstelle von Fachhochschulen) zu erwarten ist. Derzeit ist ein 
(kostenpflichtiger) Masterstudiengang an der medizinischen Hochschule Hannover angesiedelt, der einzige 
primärqualifizierende Studiengang an einer Universität ist an der Universität zu Lübeck eingerichtet.  

34. Wird es berufsübergreifende (interdisziplinäre) Studiengänge geben? 
Da die Modellklausel in den Berufsgesetzen für Physiotherapeuten, Hebammen, Logopäden und 
Ergotherapeuten gelten, ist es wahrscheinlich, dass es auch künftig einige multidisziplinäre Studiengänge 
geben wird.  

35. Wie kann die vollumfängliche hochschulische Qualifikation finanziert werden? 
Für staatliche Hochschulen und Universitäten werden zum einen die Länderhaushalte, zum anderen auch 
die Haushalte der Hochschulen gefordert, die Finanzierung der Studiengänge zu sichern. Private 
Hochschulen werden möglicherweise wie auch jetzt verstärkt auf Studiengebühren zurückgreifen. 

36. Gibt es weitere Bedingungen der Politik für eine grundständige Akademisierung des Berufsstandes 
Physiotherapie, wie z.B. Verkammerung, Votum der Berufsangehörigen, Bedarfe der Bevölkerung? 
Bedingung für die Überführung in die Regelakademisierung wird die überzeugende Evaluation aus den 
Modellvorhaben sein. Bedarf der Bevölkerung nach physiotherapeutischer Behandlung ist schon heute 
spürbar, sei es durch die Erfahrung, zu spät oder gar keinen Termin zu erhalten, oder nachweislich durch 
relevante Statistik - Physiotherapie ist als Engpassberuf in der Fachkräfteanalyse der Bundesagentur für 
Arbeit ausgewiesen. 

37. Wie werden die Kompetenzen zwischen Gesundheitsministerium und Bildungsministerium geregelt? 
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) ist zuständig für die Auswertung der Modellstudiengänge, 
Einbringen der Gesetzgebung zur Überführung in Regelstudiengänge sowie zur Novellierung der 
Berufsgesetze. Bildungsministerium kann in die Planung, Gestaltung von Studiengängen einbezogen 
werden.   

38. Wer darf mit welchem Abschluss zukünftig welche Leistung erbringen? 



 

 

Gemäß der Definition des Weltverbandes für Physiotherapie ist das Ausbildungsziel von Bachelor-
Physiotherapeut*innen als reflektierende Praktiker*innen die Versorgung von Patient*innen (WCPT, 2011). 
Ihr Aufgabenspektrum ähnelt also dem der Physiotherapeut*innen mit berufsfachschulischem Abschluss., 
Mitunter übernehmen akademisch ausgebildete Physiotherapeut*innen nach ihrem Studium zusätzliche 
Aufgaben, z. B. in Wissenschaft, Forschung und Lehre. 
 

39. Studierende haben Anspruch auf Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, 
wie sieht es für die Berufsfachschüler*innen aus? 
Nach derzeitiger Rechtslage können –bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen (wie z.B. finanzielle 
familiäre Lage und max. 30 Jahre)- sowohl Berufsfachschüler als auch Studierende einen Antrag auf Bafög 
stellen. 

40. Werden die Berufsangehörigen mehr Beteiligungsrechte und Verantwortung bei der Weiterentwicklung der 
Berufsstandes und den Bedarfen der Bevölkerung erhalten? 
Dies wäre auch weiterhin im Rahmen der berufspolitischen Arbeit selbstverständlich. 

41. Wird der Berufsstand selbständig über Fort- und Weiterbildung entscheiden können? 
Der Berufsstand wird seinen Einfluss auch weiterhin geltend machen beispielsweise bei den 
Krankenkassen bzgl. der  Rahmenempfehlungen zur Weiterbildung. Siehe auch Ausführungen zu Ziffer 28. 
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